
82

Durchwuchs auf Feldern oder an Transportwegen: Liegengebliebene Samen können

im Folgejahr, teilweise aber auch nach einer langanhaltenden Keimruhe (Dormanz),

wieder auskeimen. Entsprechend muss teilweise noch lange Zeit nach dem Anbau

transgener Pflanzen mit dem Auflaufen gentechnisch veränderter Pflanzen gerechnet

werden.

Alle hier genannten Belastungspfade basieren auf biologischen Prozessen, die in

einem offenen System ablaufen und entsprechend nicht (vollständig) zu kontrollieren

sind.

Kontamination durch technische Prozesse, Handel und Vermischungen: Bei allen

technischen Prozessen können Probleme in Bezug auf Verunreinigungen und

Vermischungen von Chargen verschiedener Herkunft und damit von konventionellen

und GVO-Waren entstehen. Vom Feld bis zum fertigen Produkt durchlaufen die

Waren einen langen Prozess, im Verlauf dessen auf fast jeder Stufe Vermischungen

und Verunreinigungen möglich sind: Landwirtschaft (z. B. Sä- und Erntemaschinen

oder bei der Einlagerung), Rohstoffhandel und Aufarbeitung (z. B. Transport-

fahrzeuge, Lagerung, Reinigung) oder Verarbeitung (Restmengen-Verunreini-

gungen). Zudem ist in einigen Bereichen praktisch keine Nachvollziehbarkeit

herzustellen. Dies trifft insbesondere auf die chemische Industrie zu, die z. B. aus

Fettsäuren unterschiedlichster Herkünfte technische Erzeugnisse wie Zusatzstoffe

fertigt und diese weltweit vertreibt. Aber auch wenn eine weitgehende Trennung der

verschiedenen Warenströme und ein umfassendes Kontrollsystem etabliert wären,

ließen sich Verunreinigungen bei allen Vorgängen der Umlagerung und Verarbeitung

von Rohstoffen in Betrieben und Systemen, in denen konventionelle und GVO-Ware

parallel gehandhabt werden, nur unter großen Schwierigkeiten vermeiden.

Belastungsgrade

Erntegut: Pollendrift (durch Wind und Insekten) sowie Samenausbreitung und

Verwilderung gentechnisch veränderter Pflanzen über weite Entfernungen sind

grundsätzlich möglich und ein großes Problem für den Erhalt einer gentechnikfreien

Landwirtschaft, da sich dieser Vorgang nicht kontrollieren lässt und auch nicht vor

Landesgrenzen Halt macht. Versuche zu Pollenausbreitungsdistanzen und Einkreu-

zungsraten geben einen Überblick darüber, mit welchen Kontaminationsraten durch

den Eintrag gentechnisch veränderten Pollens in der Nachbarschaft transgener
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Kulturen gerechnet werden muss. Dabei gibt es große Unterschiede zwischen

unterschiedlichen Kulturen, aber auch innerhalb von Kulturen, die auf verschiedene

Versuchsbedingungen und unterschiedliche klimatische Verhältnisse zurückgeführt

werden. Aufgrund der lückenhaften Datenlage ist es derzeit nicht möglich, für

einzelne Kulturen zuverlässig anzugeben, welche Belastungsgrade in einem

definierten Abstand zur Pollenquelle zu erwarten sind.

Saatgut: Aus der Tatsache, dass einerseits die vorhandenen Sicherheitsabstände

nicht in allen Fällen zur Erzeugung von sortenreinem Saatgut ausreichend sind und

andererseits der maximal tolerierte Grad an Verunreinigung bei 2 % liegt, kann

geschlossen werden, dass die zur Zeit anzuwendenden Vorschriften zu Sicherheits-

abständen in der Saatgutproduktion nur begrenzt in der Lage sind, eine Konta-

mination von Saatgut mit GVO zu unterbinden. Zur Verhinderung einer GVO-

Kontamination im Bereich der Nachweisgrenze sind die im Rahmen der üblichen

Saatguterzeugung vorgeschriebenen Sicherheitsabstände als nicht hinreichend

anzusehen.

Futtermittel: Unter den derzeitigen Rahmenbedingungen ist es schwierig, die

Warenströme für ohne Gentechnik hergestellte Futtermittel von solchen, die GVO

oder deren Derivate enthalten, zu trennen. Ohne obligate Kennzeichnungs-

vorschriften für Futtermittel, die GVO oder deren Derivate enthalten, muss

regelmäßig mit Kontaminationen von ohne Gentechnik hergestellten Futtermitteln

gerechnet werden. Insbesondere, wenn in der Transport- oder Herstellungskette

Soja-, Mais- oder Rapsprodukte bewegt oder verarbeitet werden, ist eine Konta-

mination nicht zu vermeiden. Aus dem Bereich der Herstellung von Öko-Futtermitteln

zeigt sich, dass eine möglichst strikte Trennung der Warenströme von ökologischen

und konventionellen Rohstoffen zur Vermeidung von Verunreinigungen eine zentrale

Rolle spielt. Selbst in Futtermittelwerken, die ausschließlich Futtermittel für Öko-

Betriebe herstellen, finden sich Spuren von GVO oder deren Derivaten. Diese sind

bedingt durch den Transport und die Aufbereitung der Bio-Rohstoffe in den

vorgelagerten Bereichen auf Anlagen, die auch für konventionelle Rohstoffe

verwendet werden.

Lebensmittel: GVO oder deren Derivate können über einen Rohstoff, verarbeitete

Zutaten, Zusatzstoffe sowie technische Hilfsstoffe in ein Lebensmittel gelangen. In
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der Praxis zeigt sich, dass in relativ vielen Lebensmitteln Spuren von gentechnisch

veränderter DNA gefunden werden. Üblicherweise sind die Werte eher niedrig und

lassen Verschleppungen und Verunreinigungen als Ursache vermuten. Nur wenige

Werte legen nahe, dass tatsächlich relevante Mengen von GVO-Rohware eingesetzt

wurde. Dies heißt jedoch im Umkehrschluss, dass die meisten Unternehmen, versu-

chen, keine GVO-Rohstoffe einzusetzen. Dies gelingt jedoch nicht vollständig, viele

Produkte sind trotz Vermeidungsstrategien geringfügig mit transgener DNA belastet.

Es wird deutlich, wie schwierig es ist, Produktionsketten vollkommen zu separieren,

wenn es erst einmal zu der Entscheidung gekommen ist, z. B. transgene

Organismen in die Umwelt freizusetzen und für den Warenverkehr zu genehmigen.

Maßnahmen zur Vermeidung bzw. Verminderung der Kontaminationen

Maßnahmen gegen Kontamination durch biologische Prozesse: Experten sind sich

einig, dass sich Verunreinigungen von ökologisch bewirtschafteten Anbauflächen

durch die Auskreuzung gentechnisch veränderter Pflanzen nur mittels der Ein-

richtung ausreichender Sicherheitsabstände zwischen den Anbauflächen GVO-freier

Kulturen und den Feldern mit gentechnisch veränderten Pflanzen minimieren lassen.

Dies gilt auch für konventionell bewirtschaftete Anbauflächen, die von GVO frei-

gehalten werden sollen. Als ergänzende Maßnahme wird die Möglichkeit der

Einrichtung gentechnikfreier Zonen diskutiert. Diese sind auch unter Naturschutz-

aspekten von Bedeutung.

Andere potenzielle Schutzmaßnahmen wie der Einsatz von Mantelsaaten / Hecken

oder der Rückgriff auf gen- und biotechnologische Maßnahmen (Anwendung der

Chloroplastentransformations-Technik oder sog. Terminator-Techniken, die gentech-

nische Herstellung apomiktischer Pflanzen oder die Assoziation von gentechnisch

hergestellten männlich sterilen Pflanzen mit männlich fertilen konventionellen

Pflanzen beim Anbau) werden aus verschiedenen Gründen als unzureichend bzw.

als weniger bis gar nicht geeignet eingestuft.

Im Rahmen der im Auftrag der Europäischen Kommission erstellten Koexistenzstudie

wurden zur Reduktion des Anteils von GVO auf landwirtschaftlichen Anbauflächen

zusätzlich zu Sicherheitsabständen Änderungen der Bewirtschaftungsweise

vorgeschlagen: Dazu gehören beispielsweise ein verändertes Brachflächen-

management (Aussaat im Frühjahr, um Durchwuchs zu vermeiden), eine Änderung
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der Fruchtfolge oder unterschiedliche Aussaattermine (und entsprechend

unterschiedliche Blühzeitpunkte) für GVO- und Nicht-GVO-Kulturen.

Derzeit gibt es weder in Deutschland noch in Europa rechtlich fixierte Grundlagen für

die Forderungen nach Sicherheitsabständen und gentechnikfreien Zonen. Für den

ökologischen Landbau wurden im Rahmen eines noch nicht veröffentlichten

Rechtsgutachtens rechtliche Szenarien zur Etablierung von Regelungen für

Sicherheitsabstände zwischen den Anbauflächen des Öko-Landbaus und den

Feldern mit gentechnisch veränderten Pflanzen entwickelt. Es wäre zu prüfen,

inwieweit die dort genannten Instrumente (Einrichtung eines Anbaukatasters, Fest-

legung von Sicherheitsabständen, Instruktionen auf Saatgutverpackungen, Einrich-

tung von Schutzzonen, Errichtung eines Ausgleichssystems) auch im konventio-

nellen Landbau eingesetzt werden können.

Maßnahmen gegen Kontaminationen durch technische Prozesse: Geht man davon

aus, dass transgene Pflanzen weltweit weiterhin und möglicherweise in noch

größerem Umfang und in größerer Differenzierung angebaut werden, gibt es letzt-

endlich nur ein „relativ sicheres“ Mittel gegen die ubiquitäre Kontamination mit

transgener DNA. Dieses Mittel ist die vollständige Trennung der Warenströme und

der Verarbeitungs- und Transporteinrichtungen von GVO-Waren und deren

Derivaten von konventionellen Gütern. Die Trennung der Warenströme muss sich

über alle Branchen (Erzeugung, Handel, Futtermittelherstellung, Lebensmittel-

verarbeitung und chemische Industrie) erstrecken. Wird in einem Unternehmen GVO

oder GVO-kontaminiertes Material parallel zu konventioneller Ware verarbeitet, was

tatsächlich der häufigste Fall ist, kann die Umsetzung durch eine Reihe von

Maßnahmen erfolgen, z. B. eigene Produktionsstätten für GVO-Ware bzw. für Ware

„ohne Gentechnik“, durchgängig technische Trennung der Einzelchargen, durch-

gehendes Dokumentationssystem für Chargenkennung, Ermittlung von anlagen-

spezifischen Überschneidungsmengen an den kritischen Punkten und Maßnahmen

zu deren Minimierung, Etablierung von geeigneten Maßnahmen zur Überwachung

(Analyse) von Kontaminationen im Rahmen von Eigenkontrollsystemen, Etablierung

von juristisch haltbaren Vorgaben für Lieferanten.
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Maßnahmen gegen Kontaminationen durch Handelsprozesse: Auf der Ebene des

Handels ist insbesondere der Gesetzgeber gefragt. Die Unternehmen stehen

aufgrund unterschiedlicher Systeme des Kennzeichnung, Zulassung sowie der

Bestimmungen für Rückverfolgbarkeit auf den verschiedenen Stufen des Handels vor

einer schwer zu lösenden Aufgabe. In der Praxis hat sich gezeigt, dass Garantien

nur dort abgegeben werden können, wo ein Hersteller die ganze Kette von

Produktion über Verarbeitung und Handel schließt oder schließen kann. In einem

solchen Falle kann über ein Herkunftssicherungssystem (Identitiy Preserve System)

eine positive „ohne Gentechnik“-Zusicherung“ gemacht werden.

Szenarien

Zur Verdeutlichung der Entwicklung unter verschiedenen politischen und rechtlichen

Randbedingungen wurden drei Szenarien entworfen:

Im Szenario 1 „Bei uns nicht“ wird davon ausgegangen, dass das derzeitige De facto

Moratorium der EU noch weitere fünf Jahre aufrechterhalten bleibt. Auch die

Anbaufläche in Nord- und Südamerika wird nicht wesentlich ausgeweitet.

Insbesondere erteilt die brasilianische Regierung keine Genehmigung für den Anbau

von transgenem Soja. In Australien werden die Genehmigungen für den Raps-Anbau

nicht ausgesprochen.

Unter den Randbedingungen und Annahmen dieses Szenarios wird der Status Quo

bei Lebensmitteln aufrechterhalten werden können, wie ihn auch die Untersuchung

der Stiftung Warentest dokumentiert8. Das bedeutet, dass in verarbeiteten

Produkten, die Zutaten aus Mais, Soja oder Raps enthalten, eine absolute

„Gentechnikfreiheit“ nicht erwartet werden kann. Bei einer entsprechenden

Sensibilität und einem Aufrechterhalten des Drucks seitens der VerbraucherInnen

werden sich diese Verunreinigungen aber auf Spuren beschränken. Es wird weiterhin

Probleme bei Futtermitteln geben. Wenn eine Kennzeichnung und Rückverfolg-

barkeit bei Futtermitteln konsequent implementiert wird, besteht die Chance, dass

Verunreinigungen und Vermischungen in diesem Bereich klarer feststellbar werden.

                                                  
8 Die Stiftung Warentest hat im letzten Jahr 82 verschiedene Lebensmittel mit Zutaten aus Mais und
Soja geprüft (Einkauf Okt. / Nov.2001, Veröffentlichung Juni 2002)  In 27 wurden Spuren von
transgenem Mais oder Soja nachgewiesen, diese lagen immer unter 0,1 %. Damit war keines der
Produkte kennzeichnungspflichtig. Unter den 27 Produkten finden sich auch Produkte aus
ökologischem Anbau.
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Die Transparenz wird dadurch zunehmen. Jedes verbindliche Regime zur

Rückverfolgbarkeit wird aber an den EU-Grenzen enden und kann nicht auf andere

Staaten übertragen werden.

Im Szenario 2: „Anbau mit Auflagen“ wird davon ausgegangen, dass das Moratorium

fällt. Gleichzeitig werden Abstandsregelungen erlassen und treten die Food and

Feed-Verordnung sowie die Traceability-Verordnung in Kraft. Die Anbauflächen

weiten sich vor allem in Südamerika aus, weil Brasilien die Genehmigung für

Roundup Ready Soja erteilt. Ebenso spricht Australien die Genehmigung für mehrere

Rapssorten aus.

Unter der Annahme eines moderaten Anbaus unter verbindlichen Auflagen in Europa

ist die 1% Kennzeichnungsgrenze erreichbar. Werte darunter können nur mit einem

zusätzlichen Aufwand erreicht werden.

Regelungen, die national oder EU-weit gelten, können nur innerhalb der jeweiligen

Grenzen eingefordert werden. Bei einem ausgeweiteten Anbau außerhalb der EU

wird sich die Problematik auf verschiedenen Ebenen weiter verschärfen. Futtermittel,

die Importanteile von Raps, Mais oder Sojabohnen enthalten, werden bei einem

Anbau der wichtigsten Futtermittelpflanzen als transgene Sorten in allen Haupt-

anbauländern bereits eine Grundkontamination aufweisen, die kaum mehr vermeid-

bar sein wird.

Insgesamt gilt, dass sich die jeweilige Problemlage und damit die Maßnahmen, die

ergriffen werden müssen, von Nutzpflanze zu Nutzpflanze deutlich unterscheiden

werden. Ohne ein detailliertes Anbaukataster, die Festlegung von Sicherheits-

abständen und einer gegenseitigen Rücksichts- und Haftungsverpflichtung sowie

einem deutlichen Zusatzaufwand aller Beteiligten in der Landwirtschaft, beim

Transport , bei der Lagerung, in der Verarbeitung und von Seiten der Behörden wird

eine dauerhafte Gewährleistung eines Toleranzwertes von weniger als 1 % nur

schwer erreichbar sein.

Das Szenario 3: „Gentechnik ohne Grenzen“ oder „Dammbruch“ geht davon aus,

dass das Moratorium fällt und keine zusätzlichen verbindlichen Regelungen in Bezug

auf Sicherheitsabstände oder andere Anbaumanagementvorgaben erlassen werden.

Solche Maßnahmen werden einer freiwilligen Selbstverpflichtung überlassen und
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kostenmäßig vollständig auf die Segmente der Landwirtschaft abgewälzt, die

gentechnikfrei produzieren wollen. Parallel dazu wächst die Anbaufläche in Europa

und weltweit

Unter den angenommenen Bedingungen dieses Szenarios werden längerfristig kaum

mehr „GVO-freie“ Nahrungsmittel produziert werden können. Um Lebensmittel

produzieren zu können, die unter die 1 %-Grenze fallen, wird es eines hohen

Aufwandes bedürfen, der letztendlich von den VerbraucherInnen zu tragen sein wird.

Das wird die Lebensmittelpreise in diesem Segment deutlich erhöhen. Die Preis-

steigerungen werden den ökologischen Landbau besonders treffen.

Grenzwerte

Grenzwerte für GVO sind Deklarationswerte, welche den politisch akzeptierten

Verunreinigungsgrad des Produktes bezeichnen. Die Politik verdeutlicht durch die

Etablierung von Grenzwerten in einem solchen Bereich, dass sie sich für die

Gentechnik entschieden hat und damit der Bevölkerung eine Grundkontamination in

der Umwelt und in Lebensmitteln zumutet .

Bei der Diskussion um Grenzwerte gilt es, methodische Probleme zu beachten:

Sämtliche Derivate von GVO, bei denen keine transgene DNA nachweisbar ist,

bleiben unberücksichtigt. Beispielsweise greift die Festlegung eines Grenzwertes bei

Sojaöl nicht, bei dem keine DNA mehr nachgewiesen werden kann.

Die Überprüfung der Einhaltung eines exakten Grenzwertes erfordert eine ent-

sprechende Analyse. Die Genauigkeit der Analyse hängt jedoch von der

Standardisierung der Probenahme sowie von der Aufbereitung der Proben ab.

Zudem weisen die Analysen methodische Schwankungsbereiten auf.

Bei der Forderung einer „Nulltoleranz“, d.h. einer Orientierung eines Grenzwertes an

der Nachweisgrenze, muss die Frage beantwortet werden, wer die Kosten für

Analysen und ggf. den wirtschaftlichen Schaden bei einem Nachweis von GVO trägt,

damit nicht diejenigen Landwirte und Hersteller „bestraft“ werden, die wie bisher

ohne Gentechnik arbeiten wollen („Bestandsgarantie“).
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10 Anhang

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung A1: Maisverarbeitung in der EU. 
Quelle: http://www.transgen.de/Anwendung/Pflanzen/Mais/verarbeitung.html, Stand April 99 
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Abbildung 2: Stärkeverzuckerung.  
Quelle: http://www.transgen.de/Anwendung/Pflanzen/Mais/verzuckerung.html, Stand April 99 
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Abbildung A3: Rapsöle und Ihre Verwendungswege in der Lebensmittelbranche (Lehmann, 2000)
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